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1. Erneuerbare Energien-Anlagen auf Denkmälern 

Die landesrechtlichen Denkmalschutzgesetze unterstellen bauliche Veränderungen, etwa durch 
Aufbringung von Solarmodulen auf dem Dach, der Genehmigungspflicht. Hat die Denkmal
schutzbehörde über einen entsprechenden Antrag zu entscheiden, so sind im Rahmen einer 
pflichtgemäßen Ermessensausübung die Belange des Denkmalschutzes, die Interessen des Eigen
tümers und die des Klimaschutzes anhand des konkreten Einzelfalls miteinander abzuwägen. In 
diesem Rahmen ist die Nutzung von Solarenergie in der Praxis häufig möglich. 

Technische Möglichkeiten zur Vermeidung oder Reduktion der Beeinträchtigung eines Denkmals 
bestehen etwa in der Verwendung von Solardachziegeln oder der Montage von Solaranlagen der
gestalt, dass die Module unterhalb der Dachlatten verlegt werden und die bestehenden Dachzie
gel durch Acryldachziegel ausgetauscht werden (sog. “In-Dach-Lösung“). Ein denkmalverträgli
cher Einbau von Photovoltaikanlagen erfolgte in Berlin beispielsweise auf dem Reichstagsge
bäude und auf dem Roten Rathaus. Planungs- und Baukosten der energetischen Ertüchtigung von 
denkmalgeschützten Gebäuden können über eine Vielzahl von Programmen, über Zuschüsse  
oder zinsgünstige Darlehen gefördert werden, so z.B. über das Förderprogramm KfW-Effizienz
haus Denkmal. 

2. Erneuerbare Energien-Anlagen in geschützten Teilen von Natur und Landschaft 

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz kommt dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung 
insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien eine besondere Bedeutung zu. 
Im Rahmen der Genehmigung einer Erneuerbaren Energien-Anlage ist eine Abwägung der be
troffenen Belange unter Berücksichtigung des Schutzzwecks des jeweiligen Schutzgebietes vor
zunehmen. Dient etwa ein geschütztes Gebiet der Erhaltung bestimmter Vogel- oder Fledermaus
arten, so ist bei Windenergieanlagen hierauf besondere Rücksicht zu nehmen. Verschiedene Maß
nahmen, wie die Berücksichtigung von Brutstätten, Nahrungshabitaten oder Flugrouten in Pla
nungs- und Genehmigungsverfahren, können die negativen Auswirkungen von Windenergieanla
gen reduzieren. Durch entsprechende Auflagen kann so nicht selten die Vereinbarkeit einer Er
neuerbaren Energien-Anlage mit dem jeweiligen Schutzzweck gewährleistet werden. Erlasse auf 
Landesebene bestimmen regelmäßig, dass bei der Wahl der Standorte für Windenergieanlagen 
strenggeschützte Naturschutzgebiete, Nationalparke und Kernzonen von Biosphärenreservaten 
außer Betracht bleiben (Ausschlussgebiete).  
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Andere Kategorien von Schutzgebieten (zum Beispiel Naturparke und Landschaftsschutzgebiete) 
sind nicht generell ausgeschlossen. Bei Freiflächensolaranlagen sind die negativen Auswirkun
gen auf die Natur im Vergleich zu anderen Formen der Energieerzeugung gering. Eine biodiversi
tätsfördernde Gestaltung und Pflege des Anlagengeländes von Freiflächenphotovoltaik kann zur 
Vereinbarkeit mit Naturschutzbelangen beitragen. 

Ist ein Gebiet wegen der Schönheit der Landschaft unter Schutz gestellt, so enthält die Schutzge
bietserklärung in der Regel Verunstaltungsverbote, welche sich gegen erhebliche Beeinträchti
gungen des Landschaftsbildes richten. Hierzu zählen u.a. neu errichtete bauliche Anlagen, wenn 
sie unter ästhetischen Gründen als störende Fremdkörper wahrgenommen werden. Die Bewer
tung von Windenergieanlagen als verunstaltend hängt von den Umständen des jeweiligen Einzel
falles ab. Wird für den jeweiligen Einzelfall eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbil
des angenommen, so kann für die Errichtung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutzge
bieten eine Befreiung beantragt werden. Diese setzt u.a. voraus, dass die Gründe des Allgemein
wohls, welche für die Errichtung der Windenergieanlagen sprechen (v.a. klimaschutz-, energie- 
und umweltpolitische Gründe), die gegenläufigen öffentlichen Belange insbesondere des Land
schaftsschutzes im konkreten Fall überwiegen. 

Das Gewicht von Klimaschutzbelangen und innovativen technischen Lösungen dürfte im Rah
men der Entscheidung über die Errichtung von Erneuerbaren Energien-Anlagen tendenziell an 
Bedeutung zunehmen. 
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